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	[bookmark: _Hlk136506911]Organisation: xyz [<Name des Leistungserbringers]

	Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten xyz [< «Personal» oder «Klient:innen» oder anderes Themengebiet]
Gemäss Art. 12 DSG und Art. 24 DSV muss für Bearbeitungstätigkeiten ein Verzeichnis insbesondere stets dann geführt werden, wenn eine Organisation besonders schützenswerte Personen in grossem Ausmass bearbeitet.
Gegenstand des Verzeichnisses ist die Identifikation und Dokumentation aller Verfahren, in welchen personenbezogene Daten bearbeitet werden 
Für jede relevante Bearbeitungstätigkeit ist ein separates Verzeichnis zu erstellen.
Beispiele für relevante Bearbeitungstätigkeiten:
Betreuung Klient/innen: Chronik, Betreuungsverlauf, gesundheitsbezogene Informationen, Medikamentation, Spitalaufenthalte, spezifische Bedürfnisse, besondere Ereignisse
Personal: Dossiers mit Bewerbungsunterlagen, Arbeitsvertrag, Arbeitszeiterfassung, gesundheitsbezogene Informationen, Unterlagen zu Mitarbeitergesprächen, Ermahnungen, Zeugnisse etc.
Lieferanten/Kunden 
Kontakte/Datenaustausch mit Behörden/Versicherungen
Werbung/Marketing

	1. Für die Bearbeitung verantwortliche Person 
Name, Vorname: 
Funktion:
Adresse:
Telefon:
Mail-Adresse:

	2. Zweck der Bearbeitung










	3. Form der Bearbeitung
      |_|  in Papierform                 |_|  digital                  |_|  beide Formen


	4. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen

	5. Beschreibung der Kategorien bearbeiteter Personendaten
5.1 Allgemeine Angaben



5.2 Besonders schützenswert sind die folgenden bearbeiteten Personendaten[footnoteRef:1]: [1:  Als «besonders schützenswerte Personendaten» gelten: Daten über religiöse, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftliche Ansichten oder Tätigkeiten; Daten über die Gesundheit, die Intimsphäre oder die Zugehörigkeit zu einer Rasse oder Ethnie; genetische Daten; biometrische Daten, die eine natürliche Person eindeutig identifizieren; Daten über verwaltungs- und strafrechtliche Verfolgungen oder Sanktionen; Daten über Massnahmen der sozialen Hilfe (Art. 5 Bst. c DSG).] 





	6. Kategorien der Empfängerinnen und Empfänger der bearbeiteten Daten







	7. Aufbewahrungsdauer der Personendaten oder Kriterien zur Festlegung der Dauer (evtl. differenziert nach Datenkategorien)



	8. Beschreibung der Massnahmen zur Gewährleistung der Daten-
sicherheit
8.1 technische Massnahmen


8.2 organisatorische Massnahmen


8.3 personelle Massnahmen 


	9. Bekanntgabe von Daten ins Ausland

9.1 Die Bekanntgabe von Daten ins Ausland ist gemäss Art. 17 Abs. 1 DSG zulässig, falls einer der folgenden Fälle zutrifft:
die betroffene Person ausdrücklich in die Bekanntgabe eingewilligt hat,
die Bekanntgabe in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Abwicklung eines Vertrags steht, 
die Bekanntgabe notwendig ist 
für die Wahrung eines überwiegenden öffentlichen Interesses,
für die Feststellung, Ausübung oder Durchsetzung von Rechtsansprüchen vor einem Gericht oder einer anderen ausländischen Behörde,
um das Leben oder die körperliche Unversehrtheit der betroffenen Person oder eines Dritten zu schützen, und es ist nicht möglich, innerhalb einer angemessenen Frist die Einwilligung der betroffenen Person einzuholen
die betroffene Person die Daten allgemein zugänglich gemacht und eine Bearbeitung nicht ausdrücklich untersagt hat,
die Daten aus einem gesetzlich vorgesehenen Register stammen, das öffentlich oder im Einzelfall Personen mit einem schutzwürdigen Interesse zugänglich ist.

9.2 Falls keine der Voraussetzungen gemäss Ziffer 9.1 erfüllt ist:
Ein angemessener Datenschutz wird dadurch gewährleitet, dass der Empfangsstaat im Anhang 1 zur DSV erwähnt ist. 
       |_|  Ja                   |_|  Nein
9.3 Falls Nein unter 9.2: 
Ein angemessener Datenschutz wird durch eine der folgenden Massnahmen gewährleistet (Art. 16 Abs. 2 und 3 DSG, Art. 8-12 DSV):
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|  völkerrechtlicher Vertrag
[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|  Datenschutzklauseln in einem Vertrag zwischen dem Verantwortlichen oder dem Auftragsbearbei-
      ter und seiner Vertragspartnerin oder seinem Vertragspartner, die dem EDÖB vorgängig mitgeteilt  
      wurden
[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|  spezifische Garantien, die das zuständige Bundesorgan erarbeitet und dem EDÖB vorgängig mit 
      geteilt hat
[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|  Standarddatenschutzklauseln, die EDÖB vorgängig genehmigt, ausgestellt oder anerkannt hat
[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|  verbindliche unternehmensinterne Datenschutzvorschriften, die vorgängig vom EDÖB oder von ei- 
      ner für den Datenschutz zuständigen Behörde eines Staates, der einen angemessenen Schutz ge-
      währleistet, genehmigt wurden
[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|  Vornahme einer Zertifizierung 
[bookmark: Kontrollkästchen7]|_|  vom EDÖB vorgängig genehmigter Verhaltenskodex  

9.4 Grund für die Datenbekanntgabe:


9.5 Form der Datenbekanntgabe:
      |_|  in Papierform            |_|  digital              |_|  mündlich              |_|  in anderer Form


	10. Regelmässige Überprüfung
Dieses Verzeichnis wird jährlich durch die verantwortliche Person gemäss Ziffer 1 überprüft und gegebenenfalls angepasst.




[bookmark: _Hlk136438795]Ort, Datum: 	

Geschäftsleitung: 	

Verantwortliche Person gemäss Ziffer 1: 	

Betriebliche/r Datenschutzverantwortliche/r: 	
ARTISET

Zieglerstrasse 53, 3007 Bern
T +41 31 385 33 33
info@artiset.ch, artiset.ch[image: ]
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